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061 902 18 03 · buetzberger-ag.ch
Sanitär · Heizung · Bad-Design

   Neu- und Umbauten
   Badezimmer-Sanierung
   Heizungs-Sanierung
   Boilerentkalkung

    Allgemeine Service- und  
Reparaturarbeiten

• Isobale-Isolierglas 
• Glashandel
• Glasbearbeitungs-Center 
• Sicherheitsgläser
• Glas-Montage 
• Glas-Reparaturen
• Einbruchshemmende 

Verglasungen

Bächliackerweg 14
CH-4402 Frenkendorf 

Tel. 061 906 85 85
Fax 061 906 85 89

www.glasbauwolfgang.ch
info@glasbauwolfgang.ch

Glas ist 
unser Metier!
Glas ist 
unser Metier!

Güterstrasse 10 | 4402 Frenkendorf 
Fon 061 901 26 26 | Fax 061 901 26 66

www.elektro-naegelin.ch

  Elektro    NAEGELIN AG     

 Elektrotechnische Unternehmung     
  Güterstrasse 10 4402 Frenkendorf 
  Fon  061 901 26 26 
  Fax   061 901 26 66 
  www.elektro-naegelin.ch    
            
 

Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur  
Ausführung sämtliche Elektroinstallationen in Neu-  
und Umbauten sowie Service und Unterhalt an. 

 
 

o Stark- und Schwachstrom 
o Telekommunikation 
o Netzwerk ( EDV ) 
o Satelliten- und TV-Anlagen 
o Internetanschlüsse 
o Beleuchtungskonzepte 
o Alarm- und Videoüberwachungssyteme 
o Haushaltgeräte 
o Automatische Rasenpflege 

o Gebäudesystemtechnik (EIB KNX/Zeptrion/Barix)      

  Elektro    NAEGELIN AG     

 Elektrotechnische Unternehmung     
  Güterstrasse 10 4402 Frenkendorf 
  Fon  061 901 26 26 
  Fax   061 901 26 66 
  www.elektro-naegelin.ch    
            
 

Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur  
Ausführung sämtliche Elektroinstallationen in Neu-  
und Umbauten sowie Service und Unterhalt an. 

 
 

o Stark- und Schwachstrom 
o Telekommunikation 
o Netzwerk ( EDV ) 
o Satelliten- und TV-Anlagen 
o Internetanschlüsse 
o Beleuchtungskonzepte 
o Alarm- und Videoüberwachungssyteme 
o Haushaltgeräte 
o Automatische Rasenpflege 

o Gebäudesystemtechnik (EIB KNX/Zeptrion/Barix)      

Parkstrasse 9, 4414 Füllinsdorf

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 09.30 bis 17.30 Uhr

Reservationen: 061 905 15 27

Bankette und Seminare: 061 905 15 44 
info@sz-schoenthal.ch
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Gemeindeverwaltung 
Mitteldorfstrasse 4	 Tel.	061 906 98 11
Homepage� www.fuellinsdorf.ch

Redaktion  
Amtsblatt� amtsblatt@fuellinsdorf.ch

AHV-Zweigstelle	 Tel.	061 906 98 30
Bauverwaltung	 Tel.	061 906 98 45
bauverwaltung@fuellinsdorf.ch
Buchhaltung /
Steuereinzug		  Tel.	061 906 98 40
finanzen@fuellinsdorf.ch
Einwohnerdienste/Bestattungswesen
einwohnerdienste@fuellinsdorf.ch
		  Tel.	061 906 98 30
Gemeindepolizei	 Tel.	061 906 98 17
Sekretariat  
Zentrale Dienste	 Tel.	061 906 98 50
info@fuellinsdorf.ch
Sozialdienst	 	 Tel.	061 906 98 14
sozialdienst@fuellinsdorf.ch
Steuern	 	 Tel.	061 906 98 35
steuern@fuellinsdorf.ch	
Wasserversorgung	 Tel.	061 901 42 10
Werkhof, Hammerstr. 10	 Tel.	061 906 98 13

Öffnungeszeiten  
(Schalter Einwohnerdienste):

Montag	 08.30 – 11.30	 14.00 – 18.30 Uhr
Dienstag	 08.30 – 11.30	 geschlossen
Mittwoch	 08.30 – 11.30	 geschlossen
Donnerstag	 08.30 – 13.00	 geschlossen
Freitag	 08.30 – 11.30	 geschlossen

Gerne bieten Ihnen unsere Einwohner- 
dienste sowie alle anderen Abteilungen nach 
Vereinbarung und Möglichkeit auch Termine 
ausserhalb unserer Öffnungszeiten an.

Termine mit dem Gemeindepräsidenten 
(nach Vereinbarung)	 Tel. 079 285 94 44
E-Mail: christoph.keigel@fuellinsdorf.ch

Zivilschutzstelle Altenberg
Gemeindezentrum 
Frenkendorf		  Tel. 061 906 10 46
E-Mail: christine.meier@altenberg.ch

Jagdaufsicht Füllinsdorf
Werner Schaub		 Tel. 079 577 62 67
E-Mail: we.schaub@bluewin.ch

Friedensrichteramt Kreis 11
Fred Surer		  Tel. 061 641 40 17
� Natel 079 371 47 12

Kabelfernsehen
–	 Störungsmeldung  
	 EBL Telecom		  Tel.	0800 325 000

Schulleitungen:
–	Kindergarten und 	 Tel.	061 901 10 10
	 Primarschule
	 Schulhaus Schönthal
	 E-Mail: schulleitung@schule-fuellinsdorf.ch
	 Sekretariatszeiten:�Mo – Fr 08.00 – 11.30 Uhr
 	 Termine mit der Schulleitung 
	 nach Vereinbarung

	 Schulsozialarbeit� Tel. 079 937 67 14
	 Kindergarten und Primarschule
	 E-Mail: schulsozialarbeit@schule-fuellinsdorf.ch

–	Sekundarschule 
	 Frenkendorf	 Tel.	061 552 02 20
	 E-Mail: info@sekfrenkendorf.ch
	 Sekretariatszeiten:	
	 Mo – Fr	 08.30 – 11.30 Uhr
	 Di + Do	 14.00 – 16.00 Uhr
	 Schulsozialdienst (Sekundarschule)
			   Natel	079 643 01 11
 			   Büro	 061 903 92 60

Seniorenzentrum
Schönthal		 Tel.	061 905 15 00

Spitex Regio Liestal
Hammerstrasse 49, Liestal	 Tel.	061 926 60 90
Telefonsprechzeiten:
Mo – Fr	 08.00 – 11.00 Uhr
und 	 14.00 – 16.00 Uhr 
Spitex à la carte	 Tel.	061 921 07 00

KESB (Kindes- und Erwachsenen- 
schutzbehörde):	 Tel. 061 599 85 00

Mütter- und Väterberatung	  
Telefonische Beratung: 	 Tel. 079 872 62 06
Mo  /  Mi  /  Fr	 08.00 – 11.00 Uhr
Familienzentrum Treffpunkt 
Bahnhofstrasse 16, Frenkendorf
n.mischler@mvb-regioliestal.ch

SOS-Fahrdienst	 Tel.	078 406 37 91

Tagesfamilien Oberes Baselbiet
Rathausstr. 49, 4410 Liestal	 Tel.	061 902 00 40

Gemeindebibliothek
Mühlerainstrasse 24	 Tel.	061 901 84 80
Öffnungszeiten:
Dienstag 	 09.00 – 11.00 Uhr
Dienstag bis Freitag	 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag	 10.00 – 12.00 Uhr
bibliothek@fuellinsdorf.ch
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Gartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

Ulrich Briggen Gartenservice AG
061 941 17 89 · briggen-gartenservice.ch

ai170004407327_Inserat_A5_f_2024.pdf   1   15.11.23   11:27

f ü l l i n s d o r f

Unsere Dienstleistungen
Gratis Hauslieferdienst · Kompressionsstrümpfe · Impfberatung · Stillraum · Schüsslersalz-Beratungen · Spagyrik- 
Beratungen · Darmkrebs-Vorsorgecheck · HerzCheck® · Wochendosiersystem · Blutdruck-/Blutzuckermessungen ·  
Cholesterinmessungen · Vermietung von Inhalationsgeräten, Babywaagen, Milchpumpen

lindenapotheke 
hauptstrasse 2 
4414 füllinsdorf 

www.lindenapo.ch 
lindenapo-fuellinsdorf@hin.ch
061 901 72 32 

Schwindel?
Dann messen wir Ihren Blutdruck oder 
Ihren Blutzucker – so wissen wir,  
was mit Ihnen los ist, und beraten Sie  
entsprechend.

Amtsblatt-Inserat_130x90_Standard_Pikto_F01.indd   3 22.08.19   07:44

ENDLICH WIEDER
GUT HÖREN!
Ihr Akustiker in Frenkendorf
Leistungen
 Umfangreicher Hörtest
  Analyse der aktuellen  

Hörsituation mit  
Versorgungs-Empfehlung

  Individuelle &  
kompetente Beratung

 individueller Gehörschutz
 In-Ear Monitoring
  Nacheinstellungen  

vorhandener Geräte

Schulstrasse 21 | 4402 Frenkendorf
info@hoerakustik-sonnenberg.ch

Telefon +41 (0)61 981 24 24
www.hoerakustik-sonnenberg.ch

UT HÖREN!
kustiker in Frenkendorf
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IMPRESSUM

Publikation der Gemeindebehörde und Gemeindeverwaltung Füllinsdorf. Verantwortlich für den 
Textteil ist die Gemeindeverwaltung. 

Inseratenannahme und Druck: 
Regiodruck GmbH, Benzburweg 30 a (im Hanro-Areal), 4410 Liestal 
Telefon 061 921 12 74, E-Mail: anzeiger@regiodruck.ch, www.regiodruck.ch

Spedition: Gemeindeverwaltung Füllinsdorf. Erscheint alle 3 Wochen.

Insertionspreise (exkl. MWST): 1⁄1 Seite Fr. 279.–, 1⁄2 Seite Fr. 152.–, 1⁄4 Seite Fr. 90.–, 1⁄8 Seite Fr. 62.–

Amtliche
Publikationen

INSERATENSCHLUSS für das nächste 
Amtsblatt: 
Montag, 7. Oktober 2024, 17.00 Uhr

Handänderungen

Kauf. StWE-Parz. S1618: 16/100 ME an 
Parz. 1553 mit Sonderrecht an der 4½-Zim-
merwohnung mit Nebenräumen Nr. 4, laut 
Begründungsvertrag und Aufteilungsplan, 
Bletz, Lindenweg 12.
Veräusserer: Tschopp Hans Rudolf, Füllins-
dorf, Eigentum seit 18.10.1971. 
Erwerber zu je 1/3: Kjerimi Anishe, Prat-
teln, Kjerimi Pajtim, Pratteln, Kjerimi Flo-
rentina, Pratteln

Kauf. StWE-Parz. S2683: 75/1000 ME an 
Parz. 2593 mit Sonderrecht Nr. 9 an der 
3½-Zimmerwohung Nr. 9 mit Bastelraum/
Waschküche Nr. 9 und Kellerabteil Nr. 9, 
laut Vertrag und Plan., Mühlematt, Müh-
lemattstrasse 16a, inkl. Eigentum an Parz. 
M2690. 
Veräusserer zu GE: Erbengemeinschaft  
Fischer-Helmig Cornelia, Erben (Erbenge-
meinschaft Fischer Walter Franz, Erben (Fi-
scher Remco, Bern; Fischer Ronald, Zürich); 
Fischer Remco, Bern; Fischer Ronald, Zü-
rich), Eigentum seit 28.05.2021, 26.01.2024. 
Erwerber zu je 1/2: Friedrich Philipp, Fül-
linsdorf, Maik Jana, Füllinsdorf

Kauf und Schenkung. Parz. 3966: 361 m² 
mit Einfamilienhaus, Bodenacherstrasse 
10, Gebäude, Gartenanlage, übrige befes-
tigte Flächen «Schibelhag».
Veräusserer zu 1/4: Bulut Eren, Füllinsdorf, 
Eigentum seit 31.08.2017. 

Erwerber zu je 1/8 (Neu je 3/8): Bulut Ali, 
Füllinsdorf, Bulut Gülay, Füllinsdorf

Kauf und Schenkung. Parz. 3966: 361 m² 
mit Einfamilienhaus, Bodenacherstrasse 
10, Gebäude, Gartenanlage, übrige befes-
tigte Flächen «Schibelhag».
Veräusserer zu je 3/8: Bulut Ali, Füllins-
dorf, Bulut Gülay, Füllinsdorf, Eigentum 
seit 31.07.2024. 
Erwerber zu 1/1: Bulut Eren, Füllinsdorf

Kauf. Parz. 1327: 753 m² mit Garage, Lies-
talerstrasse 34a, Einfamilienhaus, Liesta-
lerstrasse 34, Gartenanlage «Eich».
Veräusserer zu GE: Gütergemeinschaft 
(Häfeli-Rudin Marlen, Füllinsdorf; Häfeli 
Matthias Clemens, Füllinsdorf), Eigentum 
seit 08.08.2017. 
Erwerber zu je 1/2: Meier Simon Lukas, 
Liestal, Nairn Nathalie Michele, Liestal

Fusion. Parz. 504: 9809 m² Acker, Wiese, 
Weide, geschlossener Wald, See/Ausgleichs-
becken, fliessendes Gewässer, Langmatt; 
Parz. 505: 4872 m², Acker, Wiese, Weide, 
geschlossener Wald «Langmatt»; Parz. 
512: 5056 m², Acker, Wiese, Weide, ge-
schlossener Wald «Tal»; Parz. 542: 680 m², 
Acker, Wiese, Weide, Gartenanlage, ge-
schlossener Wald «Süesstrunk»; Parz. 544: 
1674 m², Acker, Wiese, Weide, Gartenanla-
ge, übrige bestockte Flächen, geschlosse-
ner Wald «Süesstrunk»; Parz. 1267: 310 m², 
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geschlossener Wald «Langmatt»; StWE-
Parz. S6112, GB Liestal: 7/1000 ME an Parz. 
1587 mit Sonderrecht Nr. 1 am Hobbyraum 
H1 im UG im Haus A, laut Vertrag und 
Plan.
Kasernenstrasse, hiervon jeweils int. GE-
Anteile. 
Veräusserer: OP Baumanagement AG, 
Liestal, Liestal BL, Eigentum seit 16.08.1982 
und weitere. 
Erwerber: Otto Partner Architekten AG, 
Liestal, Liestal BL

Kauf. Parz. 2235: 185 m² mit Einfamilien-
haus, Ergolzstrasse 108, Gartenanlage 
«Zwirni». 
Veräusserer zu GE: Einf. Gesellschaft OR 
530 (Schär Peter, Liestal; Schär Ruth Ursu-
la, Liestal), Eigentum seit 19.10.1983. 
Erwerber zu 1/1 GE: Einf. Gesellschaft OR 
530 (Mor Cengiz, Frenkendorf; Mor Ferda, 
Frenkendorf)

Kauf. Parz. 2242: 13 m², übrige befestigte 
Flächen «Zwirni».
Veräusserer zu GE: Einf. Gesellschaft OR 
530 (Schär Peter, Liestal; Schär Ruth Ursu-
la, Liestal), Eigentum seit 19.10.1983. 
Erwerber zu 1/1 GE: Einf. Gesellschaft OR 
530 (Mor Cengiz, Frenkendorf; Mor Ferda, 
Frenkendorf)

Gemeindepersonal

Der Gemeinderat hat 
Herrn Andreas Ntonas 
als Abteilungsleiter 
Hochbau, Planung, 
Umwelt / Bauverwal-
ter-Stellvertreter 
(100 %) per 1. Oktober 
gewählt.

Wir wünschen Herrn Andreas Ntonas ei-
nen guten Start und freuen uns auf die 
tatkräftige Unterstützung in der Bauver-
waltung. Das Gemeindeteam freut sich 
auf eine gute Zusammenarbeit.

Aus den Sitzungen des Gemeinderates

An den Sitzungen vom 20. August und  
3. September hat sich der Gemeinderat 
mit folgenden Geschäften befasst:

Sitzung vom 20. August 2024

Schulergänzende Tagesstruktur Fül-
linsdorf – Fita Füllinsdorf; Umstellung 
Mittagstisch von Selbstkochen auf 
Catering-Service per 1. Januar 2025 

Bislang wurden für den Mittagstisch die 
Mahlzeiten vor Ort zubereitet. Aufgrund 
der aktuellen Teilnehmerzahlen und der 
vorhandenen Infrastruktur kann dieses 
Angebot, das durch einen eigenen, von 
der Gemeinde angestellten Koch, nicht 
aufrechterhalten werden. 
Der Gemeinderat hat daher entschieden, 
dass der Mittagstisch, wie in der Vergan-
genheit auch schon, durch einen Caterer 
bedient werden soll. Die Fita übernimmt 
damit auch für die Mittagsverpflegung die 
vollumfassende Verantwortung.
Die Ersparnis für die Gemeinde beträgt 
mit dieser Umstellung mehrere zehntau-
send Franken.

Baugesuch Nr. 1321/2023 BUD BL auf 
Parz. 770 (Wölferstrasse bei ARA Er-
golz II), befristeter Standplatz für Fah-
rende; Rückzug der Einsprache vom  
1. September 2023 bzw. der Beschwerde 
vom 9. Januar 2024 gegen Verfügung 
Nr. 177/2023 des Bauinspektorates BL 
vom 24. November 2023

Der Kanton Basel-Landschaft ist verpflich-
tet, einen Standplatz für Schweizer Fah-
rende zu erstellen. Bisherige Versuche ei-
nen definitiven Standort zu finden, waren 
erfolglos. Zur Überbrückung bis zur Fertig-
stellung eines definitiven Standplatzes 
wurde im Rahmen einer Evaluation durch 
den Kanton ein befristeter Standort ge-
sucht. Dieser wurde mit geeigneten Krite-
rien und Anforderungen auf der Reserve-
fläche der ARA Ergolz II in der Gemeinde 
Füllinsdorf gefunden. Durch die günstige 
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Ausgangslage sind auf der Parzelle, abge-
sehen von der Erschließung der Wohnein-
heiten und Werkleitungen, kaum bauliche 
Maßnahmen notwendig. Die befristete 
Nutzung des Standorts als Standplatz für 
Schweizer Fahrende ergibt sich durch den 
mittelfristigen Eigenbedarf (in rund 5 Jah-
ren) der Fläche seitens des Kantons für 
den Ausbau der ARA Ergolz II selbst. 

Die Gemeinde Füllinsdorf wurde vom Kan-
ton über diese Planung informiert. Sie hat 
gegen dieses Projekt unter verschiedenen 
Punkten Einsprache erhoben. Das Hoch-
bauamt des Kantons hat in einer ausführ-
lichen Stellungnahme alle Punkte der 
Einsprache der Gemeinde abgewiesen. 

Das Verfahren wurde seitens der Gemein-
de an die Baurekurskommission weiterge-
zogen. Die Stellungnahmen der Baure-
kurskommission zeigen auf, dass die 
Beschwerde der Gemeinde Füllinsdorf 
kaum Aussicht auf Erfolg haben wird. We-
sentlich für die Beurteilung der Sachlage 
ist die Tatsache, dass der Stellplatz für Fah-
rende nur befristet und nicht permanent 
ist. 

Der Gemeinderat hat nun entschieden, 
die hängige Einsprache vom 1. September 
2023 bzw. die Beschwerde vom 9. Januar 
2024 gegen die Verfügung des Bauinspek-
torates BL vom 24. November 2023 unter 
Auflagen zurückzuziehen. (S. dazu auch 
separaten Beitrag in diesem Amtsblatt)

Sitzung vom 3. September 2024

Ersatz Wasserleitung Friedhofweg 14 – 
26 Parkplatz Kirche; Arbeitsvergaben 
Ausführung

Die Wasserleitung im Friedhofweg stammt 
aus dem Jahre 1957 (Material Grauguss) 
und am Ende dieser Leitung steht ein Hyd-
rant. Dieser wird nicht mehr benötigt und 
im Zusammenhang mit dem Ersatz aufge-
hoben. (Die Aufhebung des Hydranten 
wurde mit der BGV geklärt). Die Leitung 
wird somit in das bestehende Rohr einge-
zogen und die Hausanschlüsse werden auf 

die neue Leitung umgehängt. Die direk-
ten Anstösser haben die Möglichkeit, mit 
diesen Arbeiten die Hauszuleitungen auf 
ihre Kosten ebenfalls zu erneuern.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung die 
Ingenieurarbeiten, die Baumeisterarbei-
ten sowie die Sanitärarbeiten vergeben. 
Die Arbeiten werden voraussichtlich im 
Jahr 2024 durchgeführt. 

Ersatz Wasserleitung Giebenacher-
strasse – Leimen; Arbeitsvergaben

Diese Wasserleitung stammt aus dem Jahre 
1965 (Material Grauguss). Es ist vorgese-
hen den Leitungsgraben mit einer Graben-
fräse zu öffnen. Nach dem Rohreinbau wird 
dieser wieder eingefüllt und die Strasse 
wird in Stand gestellt.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
alle benötigten Arbeiten unter Vorbehalt 
der Kreditgenehmigung durch die EGV 
vom 2. Dezember 2024 erteilt. 

Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL); 
Tarifbildung (Pflegekosten pro Stun-
de) für das Jahr 2025 in den stationä-
ren Einrichtungen der Versorgungsre-
gion APRL

Der Gemeinderat hat von der Tarifbildung 
2025 und den Verhandlungen mit den 
Heimen Kenntnis genommen. 

Der Gemeinderat ermächtigt die Kommis-
sion der Alters- und Pflegeregion Liestal 
(APRL), die Tarife (Pflegekostensatz pro 
Stunde) für die stationären Einrichtungen 
APH Frenkenbündten, Liestal, PZ Brunn-
matt, Liestal, dahay, Frenkendorf und SZ 
Schönthal, Füllinsdorf, für das Jahr 2025 
zu verfügen.

Der Gemeinderat bittet die Kommission 
der Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL), 
für die stationären Einrichtungen der 
APRL einen einheitlichen Tarifsatz (Pflege-
kostensatz pro Stunde) für die Pflegerest-
kosten der APRL ab dem Jahr 2026 zu prü-
fen und allenfalls zu bestimmen.� >>
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Frühe Sprachförderung; Budget 2025

Um Kinder mit Sprachförderbedarf besser 
zu erreichen, wurde am 14. September 
2023 das neue Gesetz über die frühe 
Sprachförderung (GfS) einstimmig vom 
Landrat angenommen. Die Umsetzung 
und das in Kraft treten erfolgt im Herbst 
2025.

Um die gesetzlich vorgegebene Umset-
zung realisieren zu können, beschliesst 
der Gemeinderat eine Aufstockung des 
Pensums der Leitung frühe Sprachförde-
rung sowie das Bereitstellen von Mitteln, 
um Kindern im Vorschulalter mit Förder-
bedarf die entsprechenden Besuche in ei-
ner Spielgruppe zu ermöglichen. 

Rücktritt von Michèle Küntzel aus der 
Sozialhilfebehörde per 31.12.2024

Der Gemeinderat nimmt mit Bedauern 
den Rücktritt von Michèle Küntzel aus der 
Sozialhilfebehörde auf Ende der Legisla-
turperiode (31. Dezember 2024) zur 
Kenntnis. 
Die Neuwahl der Sozialhilfebehörde ob-
liegt gemäss Gemeindeordnung der Ge-
meindekommission und dem Gemeinde-
rat als Wahlgremium und wird an der 
Sitzung der Gemeindekommission (11. No-
vember 2024) vorgenommen. Die Publika-
tion erfolgt zeitgleich in diesem Amtsblatt 
(Nr. 13) sowie auf der Homepage.

Budget 2025, Beiträge für Vereine, Or-
ganisationen, Anlässe und freiwillige 
Mitgliedschaften 

Der Gemeinderat hat für das Budget 2025 
Unterstützungsbeiträge für Vereine, Or-
ganisationen, Anlässe und diverse Mit-
gliedschaften der Gemeinde verabschie-
det. Berücksichtigt wurde insbesondere 
auch der Umstand, dass ab nächstem Jahr 
die Papiersammlungen nicht mehr durch 
die Vereine stattfinden und den Vereinen 
damit eine willkommene Entschädigung 
für die Vereinskasse fehlt. 

Grünes Licht für temporären  
Standplatz für Schweizer Fahrende  
in Füllinsdorf

Dank enger Zusammenarbeit zwischen 
der Gemeinde Füllinsdorf und dem Kan-
ton: Der befristete Standplatz für Schwei-
zer Fahrende kann auf der Reservefläche 
der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf realisiert 
werden. Kanton und Gemeinde haben ge-
meinsam Lösungen erarbeitet, um den 
Fahrenden ein bestmögliches Umfeld zu 
bieten. 

Der befristete Standplatz auf der Reserve-
fläche der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf 
kann realisiert werden. Die Gemeinde Fül-
linsdorf hat als Resultat der Verhandlun-
gen mit dem Kanton ihre Beschwerde bei 
der Baurekurskommission zurückgezogen. 
Der Rückzug wurde möglich, weil Gemein-
de und Kanton gemeinsam nach Lösungen 
gesucht haben, um den Schweizer Fahren-
den ein gutes Umfeld zu bieten. Der 
Standplatz wird so ausgestaltet, dass ein 
reibungsloser Betrieb möglich ist. Er wird 
vom Kanton als Bauherr erstellt und be-
trieben.

Der Standplatz wird den Schweizer Fah-
renden zum stationären Aufenthalt die-
nen, insbesondere über die Wintermonate 
und als ganzjährige Basis. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner müssen sich daher 
in Füllinsdorf anmelden. Unsere Gemein-
de wird damit für sie zur Wohnsitzge-
meinde.

In einem ersten Schritt wird nun vom Kan-
ton die Baubewilligung finalisiert. In den 
nächsten Wochen wird das Hochbauamt 
die Planung abschliessen und einen Zeit-
plan für die Umsetzung erstellen. Danach 
kann der Stellplatz gebaut und mit Werk-
leitungsanschlüssen und einer Entsor-
gungsstation für gebührenpflichtige Ab-
fallsäcke ausgestattet werden. Geplant 
sind zehn Stellplätze von je 200 Quadrat-
metern Fläche. Die Schweizer Fahrenden 
können den temporären Standplatz längs-
tens bis Ende 2029 nutzen. 
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Die Suche nach einem definitiven Standort 
für einen Standplatz wird durch das Hoch-
bauamt weitergeführt. Die ARA Ergolz 2 
in Füllinsdorf soll gemäss aktueller Pla-
nung ausgebaut werden. Die Reserveflä-
che muss spätestens ab 2030 wieder für 
die ARA zur Verfügung stehen.

Gemäss Vorgaben des Bundes ist auch der 
Kanton Basel-Landschaft verpflichtet, Stand- 
und Durchgangsplätze für Fahrende zur 
Verfügung zu stellen. Diese sind gemäss 
kantonalem Richtplan planungsrechtlich 
zu sichern. 

Im Kanton Basel-Landschaft gibt es zurzeit 
zwei Durchgangsplätze für Schweizer Fah-
rende: In Liestal und in Wittinsburg. Beide 
Plätze sind raumplanerisch gesichert. Der-
jenige in Wittinsburg ist ganzjährig geöff-
net, derjenige in Liestal von April bis Ok-
tober. Im Gegensatz zu Standplätzen 
dienen Durchgangsplätze den Fahrenden 
zum kurzfristigen Aufenthalt von bis zu 
einem Monat Dauer.

Der Gemeinderat bedankt sich bei allen 
Beteiligten an der konstruktiven Erarbei-
tung zur Umsetzung dieses temporären 
Standplatzes.

Neuwahl der Sozialhilfebehörde

Die Mitglieder der Sozialhilfebehörde sind 
für die Amtsdauer vom 1. Januar 2025 bis 
31. Dezember 2028 neu zu wählen. 

4 Mitglieder werden von der Wahlbehör-
de «Gemeinderat/Gemeindekommission» 
in der gemeinsamen Sitzung vom 11. No-
vember 2024 gewählt. Der Gemeinderat 
wird in dieser Behörde durch Richard Ho-
fer von Amtes wegen vertreten. 

Mit Schreiben vom 26. Juli 2024 hat Michèle 
Küntzel ihren Rücktritt aus der Sozialhilfe-
behörde per 31. Dezember 2024 bzw. per 
Ende Legislaturperiode erklärt.

Die bisherigen Mitglieder Alex Moser, Bar-
bara Müller und Rico Zuberbühler, stellen 

sich weiterhin für den Dienst in der Sozial-
hilfebehörde zur Verfügung.

Wahlvorschläge (mit Motivationsschreiben 
und Lebenslauf) können bis zum 21. Ok-
tober 2024 an den Gemeindepräsiden-
ten, zuhanden der Wahlbehörde (per Mail 
an personaldienst@fuellinsdorf.ch), einge-
reicht werden.

Ersatzwahl 
Rechnungsprüfungskommission

Per 31. Dezember 2024 hat Franziska 
Tschumi ihren Rücktritt als Mitglied der 
Rechnungsprüfungskommission infolge 
Wegzug erklärt. Für den Rest der laufen-
den Amtsperiode bis 30. Juni 2028 ist des-
halb eine Ersatzwahl notwendig.

Die Ersatzwahl wird voraussichtlich an der 
nächsten Sitzung der Wahlbehörde (Ge-
meindekommission), welche am 11. No-
vember 2024 stattfindet, vorgenommen. 
Demzufolge sind die Wahlvorschläge für 
die oben aufgeführte Kommission schrift-
lich (mit Motivationsschreiben und Lebens-
lauf) bis spätestens 21. Oktober 2024 an 
den Gemeindepräsidenten, zuhanden der 
Wahlbehörde, (per Mail einzureichen an 
personaldienst@fuellinsdorf.ch).

Ärztlicher Notfalldienst

 Der ärztliche Notfalldienst, der Notfall-
zahnarzt sowie die Notfall-Apotheke sind 
über die medizinische Notrufzentrale, 
Telefon 061 261 15 15, erreichbar.

Für lebensbedrohende Notfälle wählen 
Sie die Nr. 144.

Danke für Ihre Spende.
PC 40-28150-6
www.klbb.ch

KBS0044_Fuellerinserat_104x40_typo_2010_RZ:KBS0044_Fuellerinserat_104x40_
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Polizei Kanton Basel-Landschaft 
Gemeinde Füllinsdorf

Die Polizei Kanton Basel-Landschaft informiert nachstehend über die in Füllinsdorf durch-
geführten Geschwindigkeitskontrollen
Die Polizei Kanton Basel-Landschaft informiert nachstehend über die in Füllinsdorf durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen

Datum Strasse V max   Kontrollzeitraum Anz. FZ   Übertretungen
km/h von bis Anzahl in %

20.08.2024 Rheinstrasse 50 12:21 12:46 194 13 6.70

20.08.2024 Rheinstrasse 50 12:46 14:03 825 22 2.67

26.08.2024 Hauptstrasse 50 09:30 11:06 110 6 5.45

Polizei Kanton Basel-Landschaft
Gemeinde Füllinsdorf

Der Gemeindepolizist informiert:

Velos und Mofas ohne Licht bedeuten 
Gefahr

Im Strassenverkehr bedeutet Dunkelheit 
insbesondere für Lenkerinnen und Lenker 
von Zweirädern eine zusätzliche Gefahr – 
dies erst recht in einer Zeit, in welcher die 
Tage kürzer und die Nächte länger wer-
den. 

Gesehen zu werden kann Leben retten.

Unter diesem Motto appellieren die Ge-
meindepolizei Füllinsdorf und die Polizei 
Basel-Landschaft einmal mehr an Velo- 
und Mofa-Fahrerinnen und Fahrer, welche 
in dieser Jahreszeit in der Dämmerung 
oder bei Dunkelheit ohne Licht oder ledig-
lich mit schlecht beleuchteten Zweirädern 
unterwegs sind.

Wer in der Dämmerung oder gar bei Dun-
kelheit ohne Licht fährt, verhält sich nicht 
nur leichtsinnig, sondern gefährdet vor al-
lem in erster Linie sich selbst. Ganz abge-
sehen davon, dass Velos und Mofas ohne 
Licht auch für Autofahrerinnen und Auto-
fahrer ein nicht zu unterschätzendes Prob-
lem darstellen. 

Übrigens: Wer mit einem Velo oder Mofa 
ohne Licht unterwegs ist, muss mit einer 

Busse zwischen CHF 40.00 (auf beleuchte-
ten Strassen) und CHF 60.00 (auf unbe-
leuchteten Strassen) rechnen. 

Die Polizei bittet zudem die Eltern von 
Schulkindern, dem verkehrssicheren Zu-
stand der Zweiräder ihrer Kinder entspre-
chende Beachtung zu schenken und allfäl-
lige Mängel umgehend beheben zu lassen.

Unter dem Aspekt der allgemeinen Ver-
kehrssicherheit werden in den nächsten 
Wochen Kontrollen durchgeführt, um da-
mit einen wesentlichen Beitrag zur Sicher-
heit der Zweirad-Fahrerinnen und -Fahrer 
im Strassenverkehr zu leisten.

Anmerkung:

☞ Die Beleuchtungsvorschriften der 
Velos und Motorräder gelten auch für 
die Kategorie fäG: 
(Inline-Skates, Rollschuhe, Kickboards, Mini-
Trottinette, Kinderräder und Rollbretter).

«Wer nachts oder bei schlechter Sicht mit 
einem fäG auf Radwegen oder auf der 
Fahrbahn unterwegs ist, muss sich oder 
sein Gerät mit einem nach vorne weiss 
und nach hinten rot leuchteten, gut er-
kennbaren Licht ausrüsten.»

� Der Gemeindepolizist
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Datum Strasse V max   Kontrollzeitraum Anz. FZ   Übertretungen
km/h von bis Anzahl in %

09.09.2024 Lehmattweg 30 14:00 16:00 96 3 3.1

09.09.2024 Ergolzstrasse 30 16:19 17:04 38 4 10.5

10.09.2024 Lehmattweg 30 12:15 12:45 32 5 15.6

10.09.2024 Mühlemattstrasse 30 13:26 15:00 76 15 19.7

12.09.2024 Lehmattweg 30 11:10 12:20 54 4 7.4

12.09.2024 Ergolzstrasse 30 12:25 13:32 92 7 7.6

12.09.2024 Arisdörferstrasse 30 13:44 15:23 76 23 30.3

12.09.2024 Mühlemattstrasse 30 15:50 17:21 55 11 20.0

Die Gemeindepolizei informiert nachstehend über die in Füllinsdorf
durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen

GEMEINDEPOLIZEI
FÜLLINSDORF

Gemeindepolizei 
Füllinsdorf

Die Gemeindepolizei informiert nachstehend über die in Füllinsdorf durchgeführten  
Geschwindigkeitskontrollen

BLITZ-GARAGE AG

Hauptstrasse 59
4415 Lausen
+41 61 921 11 10
info@blitz-garage.ch
blitz-garage.ch

Zu vermieten per sofort oder nach Vereinbarung: 

3,5-Zimmerwohnung ab 65 J.

in Füllinsdorf, Parkstrasse 11, Schönthal. Altersgerechter 
Ausbau, rollstuhlgängig, 9. Stock, Miete CHF 2620.– inkl. NK
	
Weitere Informationen:
Seniorenzentrum Schönthal
Tel. 061 905 15 00, https://www.sz-schoenthal.ch

Zu vermieten per sofort oder nach 
Vereinbarung:  

3.5-Zimmerwohnung ab 65 J. 

in Füllinsdorf, Parkstr. 11, Schönthal 
altersgerechter Ausbau, rollstuhlgängig 
9. Stock, Miete CHF 2620.- inkl. NK

weitere Informationen: 
Seniorenzentrum Schönthal 
Tel. 061 905 15 00 
https://www.sz-schoenthal.ch 
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ZUSAMMEN 
FÜR EINEN 
GEMEINSAMEN
LEBENSRAUM

Einladung 
zur öffentlichen

Auftaktveranstaltung

23. Oktober 2024
Ort: Wilden Mann, Schulstrasse 1 

4402 Frenkendorf
Zeit: 19:00 – 20:40 Uhr

mit anschliessendem Apéro 

Gestalten Sie mit uns 
die Zukunft des Schönthals!

Heute noch voranmelden 
und teilnehmen:

www.zukunft-schoenthal.ch
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Zukunft Schönthal:  
Gemeinsam den Siedlungsraum 
definieren

Unter dem Namen «Zukunft Schönthal» 
haben Frenkendorf, Füllinsdorf und 
Liestal zusammen mit dem Kanton 
ein Raumplanungsprojekt lanciert.

Für das Schönthal, das den Raum von der 
Hülftenschanz bis zum Ortseingang von 
Liestal entlang der Ergolz und der Rhein-
strasse umfasst, soll ein Zielbild entwickelt 
werden, das  die zukünftige Gestaltung 
der Landschaft, der Siedlungsräume und 
der Mobilität in  diesen drei Gemeinden 
des vorderen Ergolztals (Frenkendorf, Fül-
linsdorf und Liestal) beschreibt. 

Dieses Zielbild dient als Leitfaden für alle 
weiteren Planungen und Projekte. Für das 
Zielbild sind die folgenden Fragen we-
sentlich:

•	 Wie soll das Schönthal langfristig wei-
terentwickelt werden?

•	 Was ist die gemeinsame Identität, und 
wie lässt sich diese gemeinsam umset-
zen?

•	 Wie lassen sich zentrale Verkehrsinfra-
strukturen wie die Rheinstrasse verträg-
lich in den Siedlungsraum und die Land-
schaft integrieren?

Diese Fragen sollen mit einer gemeinde- 
und themenübergreifenden Diskussion 
beantwortet werden.
Dazu findet am 23. Oktober eine öf-
fentliche Auftaktveranstaltung statt 
(siehe dazu Inserat in diesem Amtsblatt).
Was ist die gemeinsame Identität der drei 
Gemeinden Frenkendorf, Füllinsdorf und 
Liestal?
Wie soll sich der Siedlungsraum entwi-
ckeln?
Wie lassen sich die Mobilitätsbedürfnisse 
von Einwohnern und Durchreisenden ver-
träglich und nachhaltig erfüllen?
Und wie kann sich der Raum Schönthal an 
die Herausforderungen des Klimawandels 
anpassen?

Alle diese Fragen sollen mit den Einwoh-
nern von Frenkendorf, Füllinsdorf und 
Liestal, gemeinsam diskutiert werden. 
Nutzen Sie diese Gelegenheit und beteili-
gen Sie sich an der zukünftigen Entwick-
lung Ihrer Region! 
Nehmen Sie an der öffentlichen Auftakt-
veranstaltung am 23. Oktober 2024 und 
den geplanten, nachfolgenden Workshops 
teil.

www.zukunft-schoenthal.ch

Waldwirtschaft 
Nutzungsperiode 2024/2025 (BL)

Holzschläge im nicht betriebsplan-
pflichtigen Waldeigentum

Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 
11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Flä-
che des Waldeigentums massgebend für 
die Bewilligungspflicht für Holzschläge. 
Ausgehend von der Waldfläche eines Ei-
gentümers oder einer Eigentümerin inner-
halb eines Forstreviers wird zwischen be-
triebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) und 
nicht betriebsplanpflichtigem (weniger als 
25 ha) Waldeigentum unterschieden.
Für nicht betriebsplanpflichtige Wald-
eigentümerinnen und Waldeigentümer 
gelten folgende Bestimmungen:

1.	 Gemäss §20 des kantonalen Waldgeset-
zes ist jeder Holzschlag bewilligungs- 
oder meldepflichtig. Eine Meldung an 
den Revierförster ist notwendig für 
Holzschläge im Rahmen von Pflegear-
beiten, sowie für die eigene Brennholz- 
und Nutzholzversorgung. Alle anderen 
Holzschläge sind bewilligungspflichtig.

2.	 Zuständige Behörde für Holzschläge im 
nicht betriebsplanpflichtigen Waldei-
gentum ist der Revierförster oder die 
Revierförsterin jener Gemeinde, in der 
das Waldeigentum liegt. Er oder sie 

Amt für Wald und Wild 
beider Basel
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Baugesuche

Die Einsprachefrist richtet sich nach der 
Publikation im Amtsblatt Kanton Basel-
Landschaft.

Die öffentliche Planauflage ist angeordnet 
worden für folgende Bauvorhaben:

–	 Keranovic Amel
	 Zweckänderung: alt Praxis in neu 

Wohnung

nimmt die Meldung über geplante 
Holzschläge entgegen, zeichnet die 
Bäume an und entscheidet über die 
Bewilligungspflicht.

3.	 Die Holzschlagbewilligung kann mit 
Auflagen und Bedingungen versehen 
werden. Der Bewilligungsentscheid ist 
beim Amt für Wald beider Basel an-
fechtbar.

4.	 Für Saaten und Pflanzungen im und zur 
Neuanlegung von Wald dürfen aus-
schliesslich Saatgut und Pflanzen ver-
wendet werden, deren Herkunft be-
kannt und dem Standort angepasst ist.

5.	 Holzschläge ohne Bewilligung oder 
Meldung, die Missachtung der Bewilli-
gung oder der darin aufgeführten Auf-
lagen und Bedingungen sind als Über-
tretungen im Sinne der eidgenössischen 
und kantonalen Waldgesetzgebung 
strafbar.

Waldeigentümerinnen und Waldeigentü-
mer wenden sich bei Fragen im Zusam-
menhang mit ihrem Waldeigentum an 
den Revierförster oder die Revierförsterin. 
Von ihm oder ihr erhalten Sie die notwen-
digen Auskünfte über Nutzung und Pflege 
im Wald. Dort können auch die benötig-
ten Gesuchsformulare für Holzschläge im 
nicht betriebsplanpflichtigen Wald bezo-
gen werden.
Die Gemeinden werden gebeten, diese 
Bekanntmachung in gebührender Weise 
zu veröffentlichen.

� Amt für Wald beider Basel

Wasserversorgung

Vorankündigung betr. Ablesung  
der Wasserzähler

Auch dieses Jahr wird der Wasserver-
brauch wieder mittels Selbstdeklaration 
erfasst.
Die LiegenschaftseigentümerInnen erhal-
ten im Verlauf des Monats Oktober eine 
entsprechende Karte, welche mit dem ak-
tuellen Zählerstand des Wassermessers 
versehen, bis zum aufgedruckten Ter-
min, per Post an die Gemeindeverwal-
tung zurückgesandt oder in den Briefkas-
ten der Gemeindeverwaltung eingeworfen 
werden kann.

 
 
Wasserversorgung 
 
Vorankündigung betr. Ablesung der Wasserzähler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch dieses Jahr wird der Wasserverbrauch wieder mittels Selbstdeklaration erfasst. 
Die LiegenschaftseigentümerInnen erhalten im Verlauf des Monats Oktober eine 
entsprechende Karte, welche mit dem aktuellen Zählerstand des Wassermessers 
versehen, bis zum aufgedruckten Termin, per Post an die Gemeindeverwaltung 
zurückgesandt oder in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung eingeworfen 
werden kann. 
 

	 Auf Parzelle: 2589
	 Ergolzstrasse 31
	 Auflagefrist: 12.09. – 23.09. 2024

–	 Waldner Amra u. Tim
	 Aufstockung Einfamilienhaus
	 Auf Parzelle: 1724
	 Amselstrasse 18
	 Auflagefrist: 12.09. – 23.09.2024

–	 Merdanovic Amela u. Nedzad
	 Einfamilienhaus 
	 Auf Parzelle: 4113
	 Elbisstrasse
	 Auflagefrist: 19.09. – 30.09.2024
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Merkblatt zum gewässerschutzkon-
formen Betrieb privater Schwimmbe-
cken und zu mobil aufstellbaren Pools

Das vorliegende Merkblatt richtet sich an 
Inhaber von privaten Schwimmbecken 
und von mobil aufstellbaren Pools. Ge-
zeigt sind die Grundsätze zum umweltge-
rechten Umgang mit Becken-, Pool- und 
Reinigungswasser.

Fest installiertes Schwimmbecken	

Mobil aufstellbarer Pool im Garten

Problemstellungen aus Sicht des 
Gewässerschutzes
Mit Chemikalien behandeltes Becken- 
oder Poolwasser kann bei einer falschen 
Entwässerung in die Umwelt gelangen 
und Lebewesen in den Gewässern schädi-
gen oder Grundwasser verunreinigen. 

Um eine gute Wasserqualität zu gewähr-
leisten und eine häufige Wassererneue-
rung zu vermeiden, wird das Becken- oder 
Poolwasser häufig chemisch behandelt. 
Neben der Zugabe von Chlor zur Desinfek-
tion, werden in kleinen Pools oft Mittel 
zur Reduktion des Algenwachstums ver-
wendet. Während Chlor innerhalb von 

wenigen Tagen seine Wirkung verliert, 
bleiben Algenschutzmittel und andere 
Chemikalien deutlich länger wirksam. 

Die Becken- oder Poolreinigung nach der 
Entleerung kann mechanisch oder unter 
Anwendung von Reinigungsmitteln erfol-
gen. Die korrekte Entsorgung des Reini-
gungswassers ist deshalb von der Art der 
Reinigung abhängig.

Bei der Entleerung und Reinigung von 
Schwimmbecken und Pools sind einige 
Regeln zu beachten:
•	 Vor der Entleerung darf mindestens eine 

Woche keine Chlorierung erfolgt sein. 
•	 Die Aktivchlorkonzentration darf bei ei-

ner Einleitung in ein Gewässer maximal 
0,05 mg/l betragen (eidg. Gewässer-
schutzverordnung, Anhang 3.3 Ziff. 28). 

•	 Es wird generell empfohlen Becken- und 
Poolreinigungen ohne Reinigungsmittel 
und Chemikalien durchzuführen.

•	 Die Entleerung in die Kanalisation muss 
gleichmässig und gedrosselt über einen 
angemessen langen Zeitraum erfolgen.

Beispiele
•	 Beckenentleerung 50 m3 während 14 

Stunden (maximal 1 l/s).
•	 Poolentleerung 3,5 m3 während 1 Stunde 

(maximal 1 l/s).

Sowohl das Poolwasser von fest installier-
ten, wie auch von mobilen Pools muss 
zwingend in die Schmutzwasserkanalisa- 
tion und somit zur Abwasserreinigungs- 
anlage (ARA) eingeleitet werden. Achtung, 
wird das Poolwasser über Einlaufschächte 
schwallartig abgelassen, kann es aus der 
Kanalisation ins Gewässer gelangen! Des-
halb ist auch hier der gedrosselte Ablauf 
wichtig. Auch wenn nach der Entleerung 
Reinigungsmittel eingesetzt werden, muss 
auch dieses Abwasser zwingend in eine 
Schmutzwasserkanalisation zur ARA gelei-
tet werden.

Bauverwaltung Füllinsdorf  
Tel. 061 906 98 45
E-Mail: bauverwaltung@fuellinsdorf.ch
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Friedhof:  
Urnennischen-Grabaufhebungen 2025

Gemäss dem Reglement über das Bestat-
tungswesen und den Friedhof vom 3. April 
2003 der Gemeinde Füllinsdorf teilen wir 
Ihnen mit, dass ab März 2025 folgende Ur-
nennischengräber aufgehoben werden:

Urnennischen-Nummern:
938, 941, 942, 944, 948, 949, 963, 964, 976, 
986, 997, 1000, 1009, 1013, 1016, 1018, 
1026, 1028, 1030, 1037, 1039, 1040, 1043, 
1052, 1058, 1059, 1061, 1067, 1071, 1081, 
1091, 1092, 1097, 1100, 1105, 1106, 1115, 
1117, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126

Wir bitten die Angehörigen der oben- 
erwähnten Urnennischengräber, die Ge-
stecke, Blumen und Pflanzen bis Ende Feb-
ruar 2025 abzuräumen. Nach Ablauf der 
gesetzten Frist werden die Nischen von 
der Gemeinde abgeräumt. Sie kann über 
alles, was von den Hinterbliebenen nicht 
entfernt worden ist, frei verfügen.
Bei Rückfragen steht Ihnen die Bauverwal-
tung Füllinsdorf unter der Telefonnummer 
061 906 98 45, gerne zur Verfügung. Auf 
unserer Website ist unter der Dienstleis-
tung «Friedhofunterhalt / Beerdigungen» 
ein Plan aufgeschaltet, auf dem die ent-
sprechende Urnennischenwand mittels 
Pfeils gekennzeichnet ist.

Jazz-Brunch 
Immer wieder sonntags …

Man kann langsam aber sicher von einer 
bewährten Tradition sprechen: Die Rede 
ist vom jährlichen Jazzbrunch, der bereits 
zum dritten Mal von den Gemeinden Fren-
kendorf und Füllinsdorf zusammen orga-
nisiert und unterstützt wurde. Der Jazz-
brunch fand am Sonntag, 8. September 
2024, im Seniorenzentrum Schönthal statt. 
Für die musikalische Unterhaltung und 
Schwung sorgten die Melody Makers 
(www.melody-makers.ch).
Regula Steinemann, Gemeinderätin für 
Kultur und Freizeit, begrüsste die über 60 
anwesenden Gäste. In ihrer Begrüssungs-

rede betonte sie das verbindende Element 
der Musik, die auf unterschiedliche Art 
und Weise die Menschen berührt und zu-
sammenbringt. Das Besondere am Musik-
stil Jazz ist, dass Gewohnheiten durchbro-
chen werden, man nie weiss, was einen 
erwartet und von Neuem überrascht wird. 
Besonders hervorgehoben wurde, dass 
Orte wie Füllinsdorf und Frenkendorf 
menschliche Begegnungszentren sind und 
bleiben sollen. In einer zunehmend ano-
nymeren Gesellschaft ist es umso wichti-
ger, dass man wieder mehr zueinander 
findet, und dafür sind Aktivitäten wie der 
Jazzbrunch essenziell. Kultur und Freizeit 
sollen einen wichtigen Stellenwert in Fül-
linsdorf haben und verschiedenste Begeg-
nungen ermöglichen. Abgerundet wurde 
der musikalische Sonntag von einem her-
vorragenden Frühstücksbrunch, der keine 
Wünsche offenliess.

Für die Unterhaltung sorgten die Melody 
Makers� Foto: Melody Makers

Roger Gradl, Gemeindepräsident von Fren-
kendorf (vorne rechts), und Regula Steine-
mann (hinten links) halfen bei der Orga- 
nisation des Anlasses mit und waren, wie 
ihre Begleitung, begeistert vom Jazz-
brunch.� Foto: Roger Gradl
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Der diesjährige Weihnachtsmarkt findet am 
 

SA 23. November 2024 von 10 – 18 Uhr 
 

im Park des Seniorenzentrum Schönthal statt. 
 

Die Marktstände werden für Fr. 70.- zur Verfügung gestellt 
(ohne Beleuchtung, Strom kann mit einer Kabelrolle bezogen 

werden). 
 

Die Anzahl der Stände ist beschränkt. Die Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

 
Anmeldeschluss: 1. Oktober 2024 

 
Eine Bestätigung mit Einzahlungsaufforderung erhalten Sie 

Anfang November. 
 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen (keine Marktfahrer). 
 

Anmeldungen über unsere Homepage  
 

www.weihnachtsmarkt-fuellinsdorf.ch 
 

Der Markt wird nur bei genügend Anmeldungen durchgeführt. 
 

 

Weihnachtsmarkt 
2024 
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Zimmerei/Innenausbau

Lehmattweg 10
4414 Füllinsdorf
Telefon 079 465 54 59

www.spitteler-holzbau.ch

20 Jahre

Kompetenz

Neue Lackierwerkstatt 
ab März 2024 in Füllinsdorf

Neubau 5G-Mobilfunkantenne
Ergolzstrasse 42

Gegen den Neubau der Mobilfunkantenne auf dem Dach der Liegenschaft
Ergolzstrasse 42 sind im Januar 2023 verschiedene voneinander unabhängige
Einsprachen eingegangen.
Bei der Einsprache von Oettli, Thomas und Ehefrau gab es über
170 Mitunterzeichnende aus der Füllinsdörfer Einwohnerschaft.

Herzlich Dank an alle Mitunterzeichnenden für die Unterstützung!

Das kantonale Bauinspektorat wies im August 2024 die Einsprache ab.
Auf eine Beschwerde gegen die Einsprache-Abweisung wurde seitens
Oettli, Thomas aufgrund der sehr hohen finanziellen Hürden verzichtet.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf den Informationsabend zum
Thema «Elektrosmog – was meinen unsere Zellen dazu?» hinweisen.
Datum / Uhrzeit: 29. Oktober 2024 / 19.00 Uhr
Ort: Seniorenzentrum Schönthal, Parkstrasse 9, Füllinsdorf
Webseite: www.strahlenschutz-basel.ch

Oettli, Thomas

Stephan Amstutz
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Hauptagentur Pratteln
T 076 376 13 29
stephan.amstutz@helvetia.ch

Inserat
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Wahlen und Abstimmungen

Am Wochenende vom 22. September 2024 werden folgende Vorlagen zur Abstim-
mung gelangen:

Eidgenössisch:
1.	 Volksinitiative vom 8. September 2020 «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft 

(Biodiversitätsinititative)»
2.	 Änderung vom 17. März 2023 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinter-

lassenen- und Invalidenvorsorge (BGV) (Reform der beruflichen Vorsorge)

Kantonal:
3.	 Teilrevision des Gesundheitsgesetzes vom 11. April 2024; Zulassung von Leistung- 

serbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(LRV 2023/636)

Sie können Ihre Stimme auch brieflich abgeben. Das Verfahren ist auf der Rückseite des 
Abstimmungs-Couverts beschrieben. Vergessen Sie bei der brieflichen Stimmabgabe 
nicht, Ihren Stimmrechtsausweis auf der Vorderseite zu unterzeichnen und in das Ab-
stimmungs-Couvert zu legen. Bitte verwenden Sie nur das offizielle Abstimmungs-Cou-
vert. Die briefliche Stimmabgabe ist bis zur Öffnung der Wahllokale am Wahl- oder 
Abstimmungstag möglich. Das heisst, das Antwortcouvert muss bis zur Öffnung des 
Wahllokals am Abstimmungs-/Wahlsonntag bei der Gemeindeverwaltung eintreffen. 
Verspätet eingegangene Stimm- und Wahlzettel sind ungültig. 

➡ Sie erleichtern dem Wahlbüro die Arbeit, wenn Sie die zusammenhängenden 
Stimmzettel nicht falten und auch nicht voneinander trennen.

Die Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen werden am Sonntagnachmittag auf der 
Gemeinde-Website unter den News aufgeschaltet. 

Beschwerden
Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des Stimmrechts sowie wegen Unregelmässig-
keiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Abstimmungen oder Wahlen sind 
innert drei Tagen seit Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten 
Tag nach der Veröffentlichung der Ergebnisse im kantonalen Amtsblatt, dem Regierungs-
rat einzureichen. In der Beschwerde ist glaubhaft zu machen, dass die Unregelmässigkei-
ten nach Art und Umfang geeignet waren, das Ergebnis wesentlich zu beeinflussen. 
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Der nächste

Häckseldienst
findet statt am

Dienstag, 1. Oktober 2024

–	 Es ist nicht erforderlich, dass die Eigentümer/innen anwesend sind.

–	 Das Material muss bis 08.00 Uhr geschichtet am Strassenrand (Vorplatz, Garage- 
einfahrt) für das Häckselfahrzeug gut zugänglich bereitgestellt werden.

–  Bitte beachten Sie, dass das Häckselgut nicht abgeführt wird. Das Häckselgut kann in 
bereitgestellte Behälter abgefüllt werden.

–  Material:
	 •	� Es kann nur Baum- und Strauchschnitt gehäckselt werden (keine Cotoneaster, Boden-

decker usw.)
	 •	 Es darf keine Metallteile, Steine oder Erdreich enthalten.
	 •	 Der Astdurchmesser darf max. 15 cm betragen.

–  Der Häckseldienst ist während 10 Minuten gratis.

Schriftliche Anmeldung mit untenstehendem Talon bis spätestens Mittwoch, 25. Sept. 
2024, an die Gemeindeverwaltung, Mitteldorfstrasse 4, 4414 Füllinsdorf. Bitte halten Sie 
diesen Termin ein; nachträgliche Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass der Häckseldienst – sollte die Firma am Diens-
tag mit den Arbeiten nicht fertig werden – jeweils am Mittwoch fortgesetzt wird.

Anmeldung für den Häckseldienst vom 1. Oktober 2024

Name:	 Vorname:

Adresse:

Telefon privat:	 Geschäft:

Standort Grünzeug:

Ich habe ca.    m3 loses Astmaterial	 Unterschrift:

Einreichen bis 25. September 2024
Die Anmeldung für den Häckseldienst können Sie auch auf unserer Homepage über das 
Online-Formular vornehmen (www.fuellinsdorf.ch).

✂

Heb Sorg zur Umwält!
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Heb Sorg zur Umwält!

Bericht zum Clean-up Day 2024

Füllinsdorf räumt auf!

In der herbstlichen Frische fand der dies-
jährige Clean-up Day am vergangenen 
Freitag, den 13. September, unter der Lei-
tung der Umwelt- Energie- und öffentli-
cher Verkehr Kommission (noch UEK ge-
nannt) statt, mit aktiver Teilnahme der je 
zwei Fünft- und Sechstklassen. Nach einer 
kurzen Einführung in der Turnhalle Schul-
haus Schönthal durch die Schulleitung und 
die Vertreterin der UEK, gab die Koordina-
torin dieser Aktion, Frau Diana Ferranti, 
den Schülern die Anweisungen, damit die-
se, insbesondere die Fünftklässler, die neu 
dabei sind, die nötigen Materialien für die 
Abfallsammlung zur Hand haben. Mit ei-
nem von der UEK spendierten Znüni im 
Rucksack sind die zehn Gruppen unter der 
Begleitung von je einem Erwachsenen zur 

Clean-up-Aktion aufgebrochen. Die meis-
ten Schüler waren begeistert von ihrer 
«Mission», für einen Tag etwas Gutes für 
ein sauberes Füllinsdorf zu tun. Teils ha-
ben die SchülerInnen mit Adleraugen die 
Abfälle, die sich bewusst oder unbewusst 
in der Natur verirrt haben, entdeckt und 
aufgelesen. Auch die freundlichen Gesprä-
che mit den DorfbewohnerInnen haben 
der Aktion eine liebevolle Note verliehen. 
Rund zwei Stunden waren die SchülerIn-
nen unterwegs im mehrheitlich unteren 
Teil des Dorfs und haben allerlei Abfälle 
und Gegenstände aufgesammelt. Die rund 
zwanzig vollen Abfallsäcke wurden zum 
Pausenplatz der Schule gebracht und un-
ter der fachkundigen Anleitung vom 
Werkhof sortengerecht getrennt und in 
die vorgesehenen Container entsorgt. 
Pünktlich um 11.30 Uhr war der Pausen-
platz wieder so sauber wie man ihn am 
Morgen vorgefunden hatte und sowohl 
die SchülerInnen als auch die Mitarbeiter 
vom Werkhof gingen wieder ihrem Alltag 
nach. Die UEK-VertreterInnen sind dank-
bar, dass die Aktion reibungslos über die 
Bühne ging, und bedanken sich an dieser 
Stelle für die gute Vorbereitung der Pri-
marschule Füllinsdorf und die zuverlässige 
Zusammenarbeit mit dem Werkhof sowie 
die freundliche Unterstützung der Firma 
IMI, die uns seit Beginn der Aktion mit 
Personal unterstützt hat.
� UEK Füllinsdorf

 
 
 

 
 

 

gaertner-martin GmbH 
Mühlackerstr. 19, 4402 Frenkendorf 

info@gaertner-martin.ch   www.gaertner-martin.ch 
 

Für Gartenbau und Gartenunterhalt 
wählen Sie 

Tel. 061 901 84 27 
professionell und preiswert 

 

ssoo  mmaacchhtt  ddeerr  GGaarrtteenn  wwiieeddeerr  FFrreeuuddee!!  
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Heb Sorg zur Umwält!

Einladung zum Naturschutztag am 26. Oktober 2024

Am 26. Oktober 2024 finden in vielen Baselbieter Gemeinden Einsätze zugunsten der 
Natur statt. Auch in Füllinsdorf sind an diesem Tag diverse Arbeitseinsätze geplant.
Die Naturschutzkommission und der Natur- und Vogelschutzverein Füllinsdorf möchten 
Sie dazu herzlich einladen.

Folgende Tätigkeiten stehen auf dem Programm: 

•	 Pflegeeingriff Steinlesehaufen Langhag
•	 Kleiner Pflegeeingriff Reservoir Chalchofen 
•	 Evtl. Einsatz beim Weiher (putzen) Uhuweg 

Treffpunkt: 
Samstag, 26. Oktober 2024, um 09.00 Uhr 
beim Parkplatz (Banntagsplatz) 
Giebenacherstrasse

Mitnehmen: Handschuhe und eine Rosenschere

Danach werden Teams gebildet und die verschiedenen Einsatzgebiete werden aufge-
sucht.

Nach etwa 2 Stunden Arbeitseinsatz treffen sich alle Helfer-/innen am beim Steinlese- 
haufen Langhag und man kann sich bei Wurst und Brot austauschen. 

Kommen Sie vorbei und packen Sie mit an! 

Wir freuen uns auf einen Anlass zu Gunsten unserer Natur, bei dem auch die Geselligkeit 
und Verbundenheit der Dorfbevölkerung gefördert wird.

Damit die Anzahl Personen geplant werden kann, bitten wir um Ihre Anmeldung bis 
Montag, 21. Oktober 2024, per Mail an: bauverwaltung@fuellinsdorf.ch

� Die Naturschutzkommission

Entsorgung von Tontöpfen
Tontöpfe und andere inerte Abfälle (Porzellan, Ziegel, Steine oder kleine Mengen Bau-
schutt usw.) sind nicht brennbar. Eine Entsorgung mit dem Hauskehricht in der Kehricht-
verbrennungsanlage (KVA) macht darum wenig Sinn.

Entsorgungsfirmen wie die EZB AG in Bubendorf oder die Immark AG in Liestal nehmen 
die oben erwähnten Materialien jedoch gegen eine geringfügige Gebühr gerne ent- 
gegen.   
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Vereine

KITU Kinderturnen 
für Kinder im Kindergartenalter

Bewegst Du dich gerne? Und das am liebs-
ten mit gleichaltrigen Kindern aus dem 
Kindergarten? Dann bist Du bei uns im 
Kinderturnen richtig.

Bei uns stehen Bewegung und Spass auf 
spielerische Art und Weise im Vorder-
grund. Wir fördern in unseren Turnstun-
den die Koordination, Geschicklichkeit, 
Beweglichkeit, Balance und auch das sozi-
ale Verhalten. 

Wir haben noch ein paar wenige Plätze 
frei! 

Trainingszeit:	 Montag, 17.30 – 18.30 Uhr
Trainingsort:	 Turnhalle im Schulhaus 

Dorf, Füllinsdorf
Altersgruppe:	 Mädchen und Knaben  

im Kindergartenalter  
(4 – 7 Jahre)

Kosten:	 CHF 80.– pro Jahr
Leitung:	 Alexandra Bernauer
	 (J+S Leiterin Kindersport)
Anmeldung:	 076 517 20 55 oder 
kitu-tvfuellinsdorf@bluewin.ch

Probestunde nur auf Voranmeldung.

Gartenhaus im Familiengartenverein 
Birch zum Verkauf!

Sehr geehrte BürgerInnen und  
EinwohnerInnen von Füllinsdorf 

Im Familiengartenverein Birch stehen fol-
gende Gartenhäuser zum Verkauf:

Nummer 14, Verkaufspreis CHF 15'000.00

Nummer 43, Verkaufspreis CHF 15'000.00

Nummer 72, Verkaufspreis CHF 25'000.00

Nummer 77, Verkaufspreis CHF 24'000.00

Sollten Sie interessiert sein, so melden Sie 
sich bis spätestens am 11.10.2024 bei 
der Gemeinde Füllinsdorf unter der Tele-
fonnummer 061 906 98 11 oder via E-Mail 
einwohnerdienste@fuellinsdorf.ch. 

Achtung: Bei der Vergabe haben Füllins-
dörfer BürgerInnen Vorrang vor Füllins-
dörfer EinwohnerInnen.

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

Gratis

GUTE PFLEGE 
HEISST: NÄHE
Vertraute Menschen.  
Bekannte Umgebung.  
spitex-regio-liestal.ch
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Erste Hilfe nach Unfällen zu leisten, wird in unserer 
Gesellschaft als eine selbstverständliche Aufgabe 
angesehen. Doch wie helfen wir Menschen, deren 
Lebensende gekommen ist? 

 

Wann: 23. Oktober 2024 von 13 Uhr – 17.30 Uhr (mit zvieri) 

Wo: Pfarrei Dreikönig  
Mühlemattstrasse 2, 4414 Füllinsdorf  

Kosten:  20 CHF 
 
Das Lebensende und das Sterben macht uns als Mitmenschen oft hilflos. Uraltes 
Wissen zur Sterbebegleitung ist mit der Industrialisierung schleichend verloren gegangen. 
Wir bieten einen kompakten Kurs zur Letzten Hilfe an. In diesen Letzte Hilfe-Kursen 
lernen Interessierte, was sie für die ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens tun können. 
Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, die nicht auch in der Familie und der 
Nachbarschaft möglich ist. Wir möchten Grundwissen weitergeben und ermutigen, sich 
Sterbenden zuzuwenden. Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am 
meisten brauchen. Wir vermitteln Basiswissen, Orientierungen und einfache Handgriffe. 
Der Letzte Hilfe-Kurs vermittelt Interessierten das Einmaleins der Sterbebegleitung. 

Was passiert beim Sterben?  Wann beginnt das Sterben? 

Wie können wir als Laien unterstützen und begleiten? 
Wo können wir uns hinwenden, wenn es professionelle Unterstützung benötigt? 

Und vieles mehr. 
 
Der eintägige Kurs beinhaltet vier Themenschwerpunkte: 
1. Sterben ist ein Teil des Lebens 
2. Vorsorgen und Entscheiden 
3. Körperliche, psychische, soziale und existentielle Nöte lindern 
4. Abschied nehmen 

Anmeldung bis zum: 17. Oktober 2024 
 
Per Mail: gtheiss@caritas-beider-basel.ch oder per Telefon: +41 76 261 31 25 

Veranstalter:  
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Kirchliche Mitteilungen

Reformierte Kirche
Frenkendorf-Füllinsdorf

Das Sekretariat ist vom Dienstag, 24.9.24 bis 
Freitag, 18.10.24 nur telefonisch erreichbar.
Andrea Bretschneider	 Tel. 061 903 04 25
Mühlerainstrasse 30, Füllinsdorf
E-Mail: sekretariat@ref-fre-fue.ch
www.ref-fre-fue.ch
Alexandra Bernauer, Vertrauensperson des 
Kirchenrates: alexandra.bernauer@refbl.ch 
Pfrn.	Andrea Kutzarow	 Tel. 061 901 49 49
Pfr. Peter Leuenberger	 Tel. 061 901 14 40
Jugendarbeit:
Manuel Kleger	 Tel. 077 408 35 01
Sigristin Frenkendorf:
Amrei Ebinger	 Tel. 061 901 39 72
Sigristin Füllinsdorf:
Caroline Winkler	 Tel. 061 901 14 12

GOTTESDIENSTE 

Gospelchor Dreikönig

Sonntag, 22. September
10 Uhr, Kirche Frenkendorf, mit den Tau-
fen von Liana Mele und Melissa Voirol. 
Pfrn. Andrea Kutzarow, Lektor Peter We-
ber und dem Gospelchor Dreikönig, an-
schliessend Apéro.

Sonntag, 29. September
10 Uhr, Kirche Füllinsdorf, mit Pfrn. Mir-
jam Wagner und Lektorin Susanne Degen
Sonntag, 6. Oktober.
10 Uhr Kirche Frenkendorf, mit Pfr. Peter 
Leuenberger.

GEMEINDELEBEN

Kindergottesdienst
Für 2.– 6.-Klässler:innen, Freitag, 20. und 
27. September, 15.30 – 16.45 Uhr, in der 
Kirche Frenkendorf mit Barbara Jansen.

Musicaltreff
Für 1.– 6.-Klässler:innen, Freitag, 20. Sep-
tember, von 15.30 – 17 Uhr im UG, Kirche 
Füllinsdorf mit Andrea Kutzarow. Schnup-
pern jederzeit möglich. Bitte bei Andrea 
Kutzarow vorher anmelden.

Kidstreff
Für 1.– 6.-Klässler:innen, Mittwoch, 25. Sep-
tember, 13.30 – 16.30 Uhr im Elehuus, mit 
Manuel Kleger.

Ladies Night
Für 6.– 9.-Klässlerinnen. Freitag, 27. Sep-
tember, ab 19 Uhr. Anmeldung bei Lydia 
Schäublin, 079 532 63 59.

Boys Night
Für 1.– 6.-Klässler, Freitag, 20. September, 
ab 19 Uhr. Anmeldung bei Manuel Kleger, 
077 408 35 01.

Seniorenmittagstische
Dienstags, 12 Uhr, im UG, Kirche Füllinsdorf.
Donnerstags, 12 Uhr, im KGH Kirchacker, 
Frenkendorf.
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Kleine Montagswanderung,  
7. Oktober

Gerne möchte ich Euch heute über Brü-
cken und Landesgrenzen führen. Wir tref-
fen uns am Bahnhof Frenkendorf-Füllins-
dorf und fahren um  12.41 mit der S3 ab 
Gleis 3 nach Basel SBB. BVB-Bus 30 bringt 
uns um 13.05 zur Haltestelle Johanniter-
brücke. Die «Wanderung» beginnt indem 
wir die Brücke überqueren und auf der 
rechten Rheinseite vorerst unter Bäumen 
gehen. Wir unterqueren die Schwarzwald-
brücke und «müssen» anschliessend still-
gelegten Hafenanlagen folgen. Trotzdem 
eröffnen sich uns einige interessante Bli-
cke. Später gehen wir durch den meines 
Erachtens des schönsten Teiles von Klein-
hüningen und überqueren die Grenzbrü-
cke CH/D. Kurze Zeit später  gehen wir 
über das eigentliche Highlight unserer 
Wanderung: die Dreiländerbrücke zwi-
schen Deutschland und Frankreich! Auf 
der linken Rheinseite eröffnen uns ver-
schiedene interessante Blicke auf Basel. 
Die Krümmung des Rheins fällt speziell 
auf, da einige Gebäude nicht am Wasser 
zu sehen sind. Nachdem wir entweder die 
Johanniter- oder Mittlere Brücke über-
quert haben, nehmen wir das verdiente 
Z'Vieri auf der Dachterasse der Manor ein.
Ab der Haltestelle Rheingasse fährt Tram 8 
zum Bahnhof SBB wo die S3 ...01 und ...31 
nach Frenkendorf-Füllinsdorf fährt
Für die Hin- und auch die Rückfahrt wird, 
wer ein Billett benötigt, eine 3-Zonen-
Fahrkarte benötigt, Fr. 6.60 resp. 4.20. Bit-
te ID oder Pass nicht vergessen.
Gerne begrüsse ich Euch zahlreich an die-
ser interessanten Brücken- und Grenzwan-
derung.
� Martin Haag

Nächste Wanderung: 4. November 2024

Danke an Dieter Wundrak

Ja, die Berichte über die kleinen Montags-
wanderungen von Dieter können wir 
nicht mehr lesen. Sein Schreibstil war spe-
ziell; er hatte sich immer Zeit genommen, 
um die erlebten Nachmittage lebhaft zu 
beschreiben; und dafür gebührt ihm ein 
herzliches Dankeschön.

Mit grosser Überraschung hätte er am  
2. September 32 TeilnehmerInnen gezählt 
für die Wanderung von Oberdiegten nach 
Zunzgen; er hätte einen Bericht verfasst 
und auch noch ein Foto beigefügt (früher 
hatte dies seine Frau Heidi übernommen). 
Bruno hatte diese anspruchsvolle Wande-
rung organisiert; Lotti leitete sie dann 
stellvertretend. Bei sommerlichen Tempe-
raturen und viel Sonnenschein meisterten 
wir die teils steilen Anstiege, genossen die 
Strecken im kühlen Wald im Gebiet Zunz-
gerberg sowie die herrlichen Aussichten 
ins wunderschöne Baselbiet und darüber 
hinaus. Nach 3 Stunden waren alle froh 
und dankbar für die Durstlöscher und die 
Verpflegung im Rest. Zunzgerhard. 

� Monika Vogelsanger

Amtshandlungen 

Trauung

Jeannine Hofer und Patrik Moser, in Sarnen

Dass Güte und Treue einander begegnen, 
Gerechtigkeit und Friede sich küssen.�  
� Psalm 85,11

Wir haben Abschied genommen von

Josef Brun, 1952, in Frenkendorf
Ernst Itin, 1945, in Frenkendorf
Arthur Schwob, 1940, in Pratteln
Heinz Hoch, 1935, in Liestal 
Emil Schwender,1934 Frenkendorf

Die Gnade Gottes ist das ewige Leben in 
Jesus Christus, unserem Herrn.�Römer 6,23
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Gemeinsame
Mitteilungen

Ökumenische Feier, 15.00 Uhr,  
im Seniorenzentrum dahay 
Mittwoch, 25. September:	 P. Leuenberger
Mittwoch, 02. Oktober: 	 A. Marti
Mittwoch, 09. Oktober:	 P. Leuenberger

Ökumenische Feier, 16.45 Uhr,  
im Seniorenzentrum Schönthal
Mittwoch, 25. September:	 P. Leuenberger
Mittwoch, 02. Oktober: 	 A. Marti
Mittwoch, 09. Oktober:	 P. Leuenberger

AGENDA

Sonntag, 22. September
11.00	 Wortgottesdienst mit Conny Imbo-

den, Kollekte: Kinder- und Jugend-
magazin TUT.

Sonntag, 29. September
11.00	 Wortgottesdienst mit Conny Imbo-

den, Kollekte: Migration «Tag der 
Migrantinnen».

Pfarrei Dreikönig
Frenkendorf-Füllinsdorf

Pfarreiteam
Pater George Okorie (Gemeindeleiter/
Pfarradministrator),
Conny Imboden (Seelsorge/ Katechese),
Don Raffaele Buono (Missione cattolica 
italiana),
Géraldine Meier, Evelyne Heule-Leu 
(Sakristei), Adriana Luli, Caterina Allegretti 
(Sekretariat), 
Martin Topalli (Hauswart),
Enrica Schenker (Blumen / Dekoration)

Kontakt
Pfarrei Dreikönig, Mühlemattstrasse 5, 
4414 Füllinsdorf. Tel. 061 901 55 06, 
E-Mail: info@pfarrei-dreikoenig.ch 
Öffnungszeiten Sekretariat: 
Di–Fr, 8.30 – 11.30 Uhr
Weitere Informationen:
www.pfarrei-dreikoenig.ch

Sonntag, 6. Oktober 2024
11.00 	Eucharistiefeier mit Pater George, 

Kollekte: Alzheimer Schweiz.

Sonntag, 13. Oktober 2024
11.00	 Eucharistiefeier mit Pater George, 

Kollekte: Ausgleichsfonds der Welt-
kirche (MISSIO).

MITTEILUNGEN

Amtseinführung Pater George Okorie

Gemeinsam mit Dr. Valentine Koledoye, 
wird Pater George seine offizielle Amts-
einführung am 16. November 2024 um 
17.00 Uhr feiern. 
Auch findet an diesem Tag unser Pfarrei-
fest statt. Schon jetzt laden wir sie herzlich 
zu diesem feierlichen Anlass ein! Nähre In-
formationen zum Programmablauf folgen.

� Pfarreiteam Dreikönig

Mitglied Synode gesucht

Die Synode ist das Staatskirchliche Parla-
ment der Röm.-Kath. Kirche. Die Pfarrei 
Dreikönig hat das Anrecht auf 3 Sitze. 
Zurzeit ist ein Sitz vakant, den wir gerne 
neu besetzen würden. Die zeitliche Auf-
wendung beträgt 2 Sitzungen im Jahr. Übli-
cherweise 1 x im Juni und 1 x im November.
Haben wir ihr Interesse geweckt? Für wei-
tere Auskünfte wenden Sie sich bitte an 
die Kirchgemeindepräsidentin, Pia Luca- 
tuorto, 076 574 16 66, 
pialucatuorto@gmail.com

Lust und Interesse, ein Mitglied des 
Kirchgemeinderates zu werden?

Unser geschätzter Kirchgemeinderat, Res-
sort Bauwesen, muss leider gesundheits-
halber kürzertreten und wird sich für die 
nächste Periode nicht mehr zur Verfügung 
stellen. Mit seiner langjährigen Erfahrung 
wird er eine grosse Lücke hinterlassen.
Wir suchen SIE, per 01.01.2025 um diese 
zu füllen. Falls Sie Bauerfahrung haben 
und interessiert sind, melden Sie sich bitte 
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bei der Präsidentin, Pia Lucatuorto, Tele-
fonnummer 076 574 16 66 oder per E-Mail  
pialucatuorto@gmail.com

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

� Der Kirchgemeinderat

Elternabend Erstkommunion

Liebe Eltern der Erstkommunion-Kinder 
2024

Die Erstkommunion Ihres Kindes wird für 
Ihre Familie eine wichtige Feier im kom-
menden Jahr sein. Wir freuen uns darauf, 
Ihr Kind auf dem Weg zu diesem Fest zu 
begleiten! Gemeinsam mit Ihnen möchten 
wir Ihr Kind auf seine Erstkommunion vor-
bereiten, indem wir miteinander die ver-
schiedenen Gottesdienste des Kirchenjah-
res feiern, über Gott ins Gespräch kommen 
und dabei die Freundschaft zu Jesus ver-
tiefen oder neu knüpfen. Deshalb laden 
wir Sie herzlich ein zum

Elternabend am Freitag, den 18. Okto-
ber 2024 um 19.30 Uhr im Pfarreizent-
rum «Dreikönig» 

An diesem Abend beantworten wir Fragen 
zum Sakrament der Eucharistie, klären Or-
ganisatorisches und stellen unser Konzept 
zur Erstkommunion-Vorbereitung vor.
Die Einladungsbriefe wurden versandt. 
Wer keinen Brief erhalten hat, soll sich bit-
te beim Sekretariat melden.

� Conny Imboden, Katechese

Herzliche Einladung  
zum Familiengottesdienst

Liebe Familien

Es ist uns ein Anliegen, die Kinder für den 
Besuch des Gottesdienstes am Sonntag zu 
motivieren, damit sie nach und nach in die 
Gemeinschaft mit Jesus und der Gemeinde 
hineinwachsen.

Darum laden wir Ihre Kinder besonders an 
den folgenden Sonntagen zum Gottes-
dienst ein:

Sonntag, 22. September 2024, 11.00 Uhr / 
Hl Franziskus

Sonntag, 20. Oktober 2024, 11.00 Uhr / 
Erntedank

Sonntag, 10. November 2024, 11.00 Uhr / 
Sankt Martin

Samstag 7. Dezember 2024, 19.00 Uhr /  
Hl Nikolaus 

Diese Gottesdienste enthalten Elemente, 
welche die Kinder in die Liturgie mit ein-
beziehen. Das Evangelium wird auf kind-
gerechte Weise ausgelegt. So können die 
Kinder zusammen mit ihren Freunden den 
Gottesdienst als bereicherndes Erlebnis 
kennenlernen.

Wir freuen uns auf Ihren Sohn/Ihre Toch-
ter und danken für Ihre Unterstützung.

� Conny Imboden, Katechese

Mini-Schnuppertag

Damit du mal «Ministranten-Luft» schnup-
pern kannst, möchten wir dich herzlich zu 
einem Treffen einladen. 

Wann?	 Samstag, 21. September 2024,  
um 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

               oder um 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Wo?	 Pfarrei Dreikönig 

Was?	 Einblick hinter die Kulissen und in 
das Geschehen der Ministranten, 
spielen, singen …

Anmeldung bis 20. September 2024
an imboden@pfarrei-dreikoenig.ch 
oder 076 399 18 30

Schnapp dir deine Freunde und erforscht 
zusammen unsere spannende Mini-Welt.

Wir freuen uns auf Euch.

Conny Imboden, Katechese
Geraldine Meier, Sakristanin
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Das diesjährige Räteessen

Wie in den letzten Jahren, wurden wir 
Mitarbeiter und Helfer auch in diesem 
Jahr zum Räteessen eingeladen. Im jährli-
chen Wechsel lädt entweder der Pfarreirat 
oder der Kirchgemeinderat zum gemein-
samen Dankessen ein. 
Dieses Jahr, hat sich der Pfarreirat dazu 
entschlossen, ein Sommer-Raclette anzu-
bieten. Warum Raclette im Sommer? Beim 
letzten Pfarreifest 2023, hatten wir eine 
Schweizer Stube mit Raclette angeboten. 
Um den übriggeblieben Raclettekäse sinn-
voll zu nutzen, hat der Pfarreirat die Gele-
genheit genutzt und hatte die grossartige 
Idee mit dem Sommerraclette. Mein Lieb-
lingsessen, auch im Sommer, perfekt! Pas-
send dazu, wurden die Tische im Schwei-
zer Still dekoriert.
Vor dem Hauptgang beteten wir gemein-
sam und erhielten einen grossen Dank, für 
die geleistete Arbeit, ob freiwillig oder 
entlöhnt. Wir hoffen weiterhin, auf har-

monische und produktive Zusammenar-
beit in der Zukunft. 
Bis zum späten Abend sassen wir bei ge-
mütlicher Musik und heiterer Stimmung, 
im Freien. 

Vielen Dank, lieber Pfarreirat, für diesen 
schönen Abend und für die aufwendige 
Vorbereitung.

Adriana Luli, Sekretärin

Bildquelle Adriana Luli
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